
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/6/23 99/12/0083
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1999

Index

64/03 Landeslehrer

Norm

LDG 1984 §19 Abs6;

Rechtssatz

Die Wendung in § 19 Abs 6 Satz 2 zweiter Halbsatz LDG 1984, dass die aufschiebende Wirkung (unter bestimmten

Voraussetzungen) IM BESCHEID AUSZUSCHLIESSEN ist, bezieht sich auf den Versetzungsbescheid.
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